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Bilanz der 
Einführung

Was war dennoch nicht opti-
mal verlaufen? Zur Erinnerung, 
die Gesamteinschätzung der 
Leistung ist jedes Jahr bis zum 
31. März durchzuführen. We-
gen unerwarteter IT-Probleme 
musste der Stichtag im vergan-
genen Jahr jedoch um einen 
Monat auf den 30. April ver-
schoben werden. Zeit genug 
also, alle zugewiesenen Beam-
ten sachgerecht zu beurteilen. 
Aber, wie sollte es anderes 
sein, beharrten einige Füh-
rungskräfte darauf, dass trotz 
aller vorgegebenen Parameter 
die Gesamteinschätzung je-
weils erst zum 30. Juni eines 
Jahres zu erfolgen hat. Darüber 
hinaus musste die GDL fest-
stellen, dass die Gesamtein-

schätzung vielfach lediglich 
auf elektronischem Weg er-
folgte. Dass diese zwingend 
das persönliche Beurteilungs-
gespräch vorsieht, scheint 
nicht überall durchgedrungen 
zu sein. Ob es sich hierbei um 
mangelnde Sachkenntnis oder 
schlicht um eine ausgeprägte 
Beratungsresistenz gehandelt 
hat, lässt sich heute nicht 
mehr sicher nachvollziehen.

Für den interessierten Leser 
fassen wir an dieser Stelle ger-
ne noch einmal die wesent-
lichen Grundsätze einer Ge-
samteinschätzung zusammen: 

• Die Gesamteinschätzung er-
folgt auf Basis des Leistungs-
kompasses und der Leistung 
im Tagesgeschäft jedes Jahr 
bis zum 31. März, soweit die 

Theorie. Auch im Jahr 2022 
werden die selbstgesteckten 
Ziele erneut nicht erreicht. 
Bereits jetzt zeichnet sich 
eine Verlängerung über den 
31. März hinaus bis zum 15. 
April ab. Die GDL-Personal-
räte und wahrscheinlich auch 
das BEV hätten sich sicherlich 
über die entsprechenden In-
formationen zu den Beweg-
gründen der erneuten Verlän-
gerung gefreut. 
Möglicherweise wird dies ja 
noch erfolgen. Bleiben wir 
gespannt!

• Leistungskompass und Ge-
samteinschätzung sind durch 
dieselbe Führungskraft 
durchzuführen.

• Die Gesamteinschätzung ist 
zwingend durch ein persönli-
ches Gespräch zu führen und 
darüber hinaus schriftlich zu 

begründen. Die GDL-Perso-
nalräte sind sich sicher, dass 
ihnen längst nicht alle Fehl-
entwicklungen im Zusam-
menhang mit der praktischen 
Umsetzung von mPM ange-
zeigt wurden. In den bekann-
ten Fällen und zur Abwen-
dung von Nachteilen sowie 
einer rechtssichern Gesamt-
einschätzung für diejenigen 
zugewiesenen Beamten, die 
noch Aussicht auf eine Beför-
derung hatten, war insoweit 
ein Eingreifen erforderlich. 

Keine (sach)gerechtere 
 Beurteilung

Zur Wahrheit gehört aller-
dings auch, dass die Beurtei-
lung der Leistung der zuge-
wiesenen Beamten mit mPM 
nicht (sach)gerechter gewor-

mein Performance  
Management –  
ein Jahr danach
Bei der Einführung von „mein Performance Management“ (mPM) ist nicht 
alles glatt gelaufen. Zu einem Hemmnis bei den Beförderungen ist es 
durch die neue Beurteilungsmatrix allerdings nicht gekommen. Die GDL 
und ihre Personalräte haben mPM schließlich stets kritisch begleitet und 
so für den notwendigen Druck bei der Einführung gesorgt.

20

> GDL Magazin VORAUS | Januar/Februar 2022

GDL
Be

am
te



©
 N

ew
 A

fr
ic

a/
st

oc
k.

ad
ob

e.
co

m

GDL: Anerkennungszulage für Ausbildungs-  
und Lehrlokführer
Mit der Gewährung einer Anerkennungszulage für Ausbildungs- 
und Lehrlokführer, die diese Tätigkeit nicht nur vorübergehend 
ausüben, honorierte die DB in der Vergangenheit die zusätz-
lichen Belastungen im stressigen Ausbildungsgeschäft. Die 
 Anerkennungszulage wurde mit der Einführung jeweils 
für ein halbes Jahr in Höhe von 1 250 Euro, letztmalig 
am 31. Juli 2021, gewährt. 

Die GDL begrüßte 2019 die 
Einführung der Zulage, be-
mängelte aber gleichzeitig die 
befristete Gewährung. Mit 
Blick auf die demografische 
Entwicklung bei der DB muss-
te bereits damals jedem klar 
gewesen sein, dass der Bedarf 
an Ausbildung steigen wird. 
Heute wissen wir, dass die 
zwingend erforderliche Kapa-

zität an einsetzbaren Lokomo-
tivführern noch lange nicht er-
reicht ist.

Um auch zukünftig motivierte 
und engagierte Ausbildungs- 
und Lehrlokführer für die Her-
ausforderungen im Ausbil-
dungsgeschäft begeistern zu 
können, muss die Anerken-
nungszulage zwingend wieder 

einge-
führt 
werden. 
Es gilt nicht 
nur, die Belas-
tungen im Ausbil-
dungsgeschäft zu honorieren. 
Vielmehr müssen alle unbe-
setzten Arbeitsplätze im Lok-
fahrdienst endlich mit gut aus-
gebildeten Lokomotivführern 

be-
setzt wer-

den. Am Ende des 
Tages haben alle etwas davon, 
denn die Lokomotivführer 
 stehen für den sicheren, zu-
verlässigen Verkehr auf der 
Schiene. E. P.
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den ist. Die wesentlichen 
 Unterschiede zur Konzern-
betriebsvereinbarung Mitar-
beiterführung ergeben sich 
lediglich daraus, dass die Ge-
samteinschätzung nach mPM 
ein wenig transparenter und 
nunmehr jährlich bis zum 
31. März zu erfolgen hat. Der 
große Wurf für die zugewie-
senen Beamten ist somit aus-
geblieben. Deutlich wird dies 
in der Betrachtung des Beur-
teilungsniveaus in den jewei-
ligen Wahlbetrieben. Neben 
der Identifizierung von Füh-
rungskräften wäre die Um-
setzung eines konzernweit 
einheitlichen Beurteilungs-
niveaus bei entsprechender 
Leistung notwendig gewe-
sen. Dieses Ziel wurde klar 
verfehlt. Erneut wird in eini-
gen Geschäftsfeldern über-
durchschnittlich „gut“ beur-
teilt, während in anderen 
Bereichen der Eindruck ent-
steht, dass die Kollegen 
 aufgrund ihrer Gesamtein-
schätzung eigentlich zur 
Nachschulung müssten. Dies 

ist zwar so lange unschädlich 
für die betroffenen Beamten, 
solange sich der Bewerber-
kreis bei der Vergabe einer 
 beamtenrechtlichen Höher-
bewertung nur aus dem je-
weiligen Wahlbetrieb zusam-
mensetzt. Bewerben sich 
zugewiesene Beamte aus 
 anderen Wahlbetrieben, die 
überdurchschnittlich gut 
 beurteilen, kann es zu Ver-
schiebungen kommen, die 
mög licherweise so nicht 
 beabsichtigt waren. 

Positive 
Beförderungsbilanz

Allen zuvor genannten Verän-
derungen zum Trotz hat sich 
die Anzahl der Beförderungen 
im vergangenen Jahr erneut 
deutlich verbessert. Während 

sich im Jahr 2020 über alle 
Laufbahnen hinweg 1 721 zu-
gewiesenen Beamte über eine 
Beförderung freuen konnten, 
wurden 2021 rund 2 142 Beför-
derungen ausgesprochen, sie-
he Tabelle. Die GDL gratuliert 
allen Kolleginnen und Kollegen 
zur Beförderung in das nächst-
höhere Amt. 

Über die weitere Entwicklung 
des Stellenplans, insbesondere 
die Festsetzung der Höchstsät-
ze der jeweiligen Laufbahnen, 

konnte bei Redaktionsschluss 
noch keine verlässliche Aussa-
ge getroffen werden. Vor dem 
Hintergrund der späten Regie-
rungsbildung trat entspre-
chend der gesetzlichen Rege-
lung erneut eine vorläufige 
Wirtschaftsführung mit der 

Folge in Kraft, dass der Stellen-
plan 2021 zunächst weiterhin 
gültig bleibt. 

Weiter kritisch 
begleiten

Fazit: Die Einführung von 
mPM hat zwar nicht zu 
 einem Stau bei den Beförde-
rungen geführt. Sie hat aber 
leider auch keine wesent-
lichen Verbesserungen hin-
sichtlich einer sachgerechten 
Beurteilung hervorgebracht. 
Umso wichtiger war und ist 
es den GDL-Personalräten, 
die praktische Umsetzung 
auch ein Jahr nach Einfüh-
rung von mPM in Verbindung 
mit der Konzernbetriebsver-
einbarung Personalentwick-
lung weiterhin kritisch zu 
 begleiten. Die Gesamtein-
schätzung der Leistung eines 
Beamten ist dem Grunde 
nach schließlich eine vorweg-
genommene Beförderung.

E. P.

Beförderungsübersicht 2021

Bahnsekretäre Werkmeister Lokomotivführer

A 9z A 9 A 8 A 9z A 9 A 9z A 9

178 434 23 112 243 169 350
Auszug Beförderungen Stand November 2021
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